
Ausfüll-Hilfe zur Grundlegenden Charakterisierung 

1. Abfallherkunft:

a. Abfallerzeuger:

i. Bitte achten Sie auf die korrekte Angabe Ihrer Firmenbezeichnung

b. Anfallstelle:

i. Unter Anfallstelle tragen Sie bitte die Anschrift der Baustelle, ggf. Bezeichnung der Anlage /

Einrichtung (z.B. Sammellagerplatz)

c. Anschrift und ff: Anschrift des Abfallerzeugers

2. Abfallbeschreibung:

a. Abfallentstehung / Bauvorhaben

i. kurzer Hinweis, wie z.B. Abbruchtätigkeiten, Bautätigkeiten. Ausführliche Abfallbeschreibung

b. Art der Vornutzung:

i. Allgemeine Angaben über Vornutzung

c. Abfall Bezeichnung:

i. Erdaushub

ii. Bauschuttgemische

iii. usw.

d. Abfallschlüssel Bsp.:

i. 17 05 04 - Erdaushub 

ii. 17 01 07  - Bauschuttgemische 

iii. 17 01 03 - Fliesen und Keramik 

Abfallmenge: (Umrechnungsfaktor 1,5 to/m³) 

i. Kontinuierlicher Anfall:

wenn bei einem Prozess laufend der Abfall in gleicher Qualität anfällt und die Anlieferung 

im weitesten Sinne ständig erfolgt (z.B. Sammellagerplätze) 

ii. Einmaliger Abfall:

wenn eine bestimmte Menge angeliefert werden soll  

(z.B. bei Bauvorhaben, Schadens- und Sanierungsfällen). 

2a. Verwertbarkeit 
e. Verwertung außerhalb Deponie geprüft:

i. Im Regelfall stellt die Ablagerung eine Beseitigung dar, d.h. es ist vorab durch den Abfallerzeuger

zu prüfen, ob eine anderweitige Verwertung möglich bzw. wirtschaftlich zumutbar ist.

Hiermit wird bestätigt, dass 3 mögliche Arten der Verwertung aufgrund der Abfallhierarchie

vorab abgefragt und abgelehnt wurden!

3. Abfallzusammensetzung:

a. Aussehen:

i. Sandig, kiesig, felsig, keine/mit geringen Fremdanteilen usw.

b. Geruch / Farbe:

i. Geruch: kein Geruch, neutral, faulig usw.

ii. Farbe: braun, rötlich, dunkel, schwarz usw.

c. Konsistenz:

i. Bitte ankreuzen

d. Deklarationsanalyse:

i. Sind grundsätzlich erforderlich! Es sind die in der Deponieverordnung genannten Anforderungen

an Probennahme, Probenvorbereitung, Umfang und Art der Analysen zu beachten und

nachzuweisen.

Analyse ist vorab per E-Mail zu senden und abzustimmen!

Datum / Unterschrift(en) 

Die Unterschrift des Abfallerzeugers ist immer erforderlich, auch wenn bei der Erstellung der „grundlegenden 

Charakterisierung“ andere mitgewirkt haben. 


